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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99108020224000

Leistungsbezeichnung I

Leistungsbezeichnung II Straßenbeleuchtung; Meldung von defekten
Straßenlampen

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Bayern

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
Ansprechpartner
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Fachlich freigegeben am 28.02.2025

Fachlich freigegen durch Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und
Verkehr

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Ba
yStrWG-51
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Ba
yStrWG-51

Teaser Gemeinden haben zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung innerorts nach
ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Straßen zu
beleuchten (...), wenn das dringend erforderlich ist und
nicht andere aufgrund sonstiger Rechtsvorschriften
hierzu verpflichtet sind.

Volltext Da Beleuchtungspflichten anderer nur im Einzelfall
bestehen, erfolgt die Straßenbeleuchtung in der Regel
durch die Gemeinden. Die gemeindliche Verpflichtung
besteht in diesem Fall für alle innerhalb der
geschlossenen Ortslage gelegenen öffentlichen
Straßen, auch für die Ortsdurchfahrten der
Bundesstraßen.

Eine allgemeine Regel für den Umfang und die Dauer
der Straßenbeleuchtung lässt sich aber nicht
aufstellen. Das Maß der Beleuchtungspflicht ist
abhängig von den örtlichen Bedürfnissen und den
sonstigen örtlichen Verhältnissen, insbesondere von
der Bedeutung der jeweiligen Straße für den Verkehr,
aber auch von der Größe der Gemeinde und ihrer
finanziellen Leistungsfähigkeit. Auch die Lage der
jeweiligen Straße im Gemeindegebiet spielt eine Rolle.
Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine
stundenweise Abschaltung der Straßenbeleuchtung in
der Nacht in Betracht kommen. Gemeinden haben
dann die Straßenlaternen innerhalb geschlossener
Ortschaften, die nicht die ganze Nacht brennen, mit
einem roten Ring zu kennzeichnen.

Für Meldungen über defekte Straßenlampen sind
Ihnen die Gemeinden dankbar.

Erforderliche Unterlagen
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Voraussetzungen

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal BayernPortal, BayernPortal
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